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 1 Die Vorgeschichte 

Der Begriff Altholz ist (nicht nur umgangssprachlich) eigentlich schon lange etabliert, 

wenngleich es immer wieder Versuche gab, andere Begrifflichkeiten einzuführen, um 

möglicherweise keine falschen oder ungeeignet erscheinenden Vorstellungen anzure-

gen; zu nennen sind neben Altholz vor allem die Begriffe Gebrauchtholz, Recyclingholz 

und Abfallholz. Sehr häufig wurde in Veröffentlichungen damit aber Verwirrung gestif-

tet, weil Altholz, Gebrauchtholz oder Recyclingholz gemeinsam mit Restholz betrachtet 

oder nicht zielführend davon abgegrenzt wurden. Nicht selten fehlen in derartigen Zu-

sammenhängen klare Definitionen für Restholz, sei es aus dem Wald oder der Industrie, 

und für Altholz. 

Aber nicht nur bei der Festlegung des Altholzbegriffs bestanden Defizite. Insbesondere 

die Lücken bei der rechtlichen Verankerung und Bewertung von Verwertungsmaßnah-

men für Altholz führten in den einzelnen Bundesländer zu sehr unterschiedlichen Ausle-

gungen und Regelungen seitens der Ordnungsbehörden. 

Eine große Rolle spielte dabei vor allem der Fremdstoffgehalt in Altholz bzw. in  
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bestimmten Altholzsortimenten. Die Konzentrationen an gesundheitsschädlichen 

und/oder umweltgefährlichen Stoffen wurden vorrangig als maßgebende Eigenschaft 

herangezogen, um über die Sortimentsbildung, das Ausmaß der Überwachung und vor 

allem die Zulässigkeit von Verwertungswegen zu entscheiden. 

Tab.1 gibt einen Überblick über die Vielgestaltigkeit und gedankliche Herkunft der vor-

geschlagenen Grenzwerte für funktionalisierbare Schadstoffkonzentrationen. Es ist in 

jedem Fall darauf hinzuweisen, dass die Schadstoffkonzentrationen in Tab.1 definitiv 

nicht die natürlichen Gehalte der entsprechenden Elemente und Verbindungen allge-

meingültig für Holz feststellen. 

 

Tab. 1: Vermeintliche Hintergrundbelastungen von Rohholz bzw. naturbelassenem Holz als 
Beitrag zur Grenzwertfindung [alle Werte in mg/kg bzw. ppm] 

 Element / Verbindung 4 
6Untersuchungsgegenstand 

As Pb Cd Cr Cu Hg Cl F PCP PCB 

Rohholz, vermeintliche HinteRohholz, vermeintliche HinteRohholz, vermeintliche HinteRohholz, vermeintliche Hinter-r-r-r-
grundbelagrundbelagrundbelagrundbelasssstung, tung, tung, tung, LLLLANGANGANGANG1    

1,25 5,8 0,8 3,12 6,36 2,40 149 30 0,25 –– 

naturbelassenes Holz (naturbelassenes Holz (naturbelassenes Holz (naturbelassenes Holz (eeeenerg.)nerg.)nerg.)nerg.)    
DIN 51DIN 51DIN 51DIN 51    731731731731    

0,8 10 0,5 8 5 0,05 300 –– –– –– 

stückiges Altholz vstückiges Altholz vstückiges Altholz vstückiges Altholz vor Schredderor Schredderor Schredderor Schredder    
LAGALAGALAGALAGA2    

4 –– –– 40 30 0,3 –– 50 5 –– 

geschreddertes Altholzgeschreddertes Altholzgeschreddertes Altholzgeschreddertes Altholz    
RRRRHEINLANDHEINLANDHEINLANDHEINLAND----PPPPFALZFALZFALZFALZ3    

2 30 –– 30 20 0,4 600 100 5 –– 

geschreddertes Altholzgeschreddertes Altholzgeschreddertes Altholzgeschreddertes Altholz    
HHHHESSENESSENESSENESSEN4    

0,8 –– –– 2a 5a 0,05 –– 10 1 –– 

geschreddertes Altholz (geschreddertes Altholz (geschreddertes Altholz (geschreddertes Altholz (eeeenerg.)nerg.)nerg.)nerg.)    
BBBBAYERNAYERNAYERNAYERN5    

0,8 10 0,5 8 5 0,05 300 10 1 –– 

a
 Grenzwerte gelten als überschritten, wenn beide gleichzeitig überschritten sind;  –– = kein Grenzwert genannt/gefordert 

1
 LANG  (2000) nach Tab. 6 

2
 LAGA (1998) Tab. 2 

3 RPM FUF (1998) Tab. S. 40  
4
 HMU (1998) Tab. 1 

5 BLFU (2001) Tab. S. 6 
 
Ungeklärt bleiben in vielen Fällen die Funktionalisierung von Grenzwerten zur Abgren-

zung verschiedener Altholzsortimente, ihre spezifische Anwendung auf bestimmte Ver-

wertungsverfahren sowie die Methoden zur Schadstoffbestimmung. 

Um die Vielzahl der genannten Defizite für das mengenmäßig bedeutende Altholz zu 

beseitigen, nutzte der Gesetzgeber die Ermächtigung durch das Kreislaufwirtschaftsge-

setz und erarbeitete gemeinsam mit den beiden Parlamentskammern, deren Fachaus-

schüssen sowie der wirtschaftlichen, behördlichen und wissenschaftlichen Lobby eine 

moderne Verordnung, die exklusiv für Altholz eigenschafts- und verfahrensbezogene 

Regelungen trifft und vor allem bundeseinheitliche Rechtsgrundlagen schafft. 

Wesentliche Aspekte der Altholzverordnung werden in dieser Schrift referiert. Eine Lese-

fassung der Altholzverordnung befindet sich im Anhang zu diesem Beitrag. 
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  2 Mengen 

Definitorischen Unklarheiten des Altholzbegriffs zum Trotz bestand Einigkeit darin, dass 

Altholz in bedeutenden Mengen aufkommt. Nach Beginn der Entsorgungsneuzeit mit 

Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 1996 wird die zentrale Auf-

kommenshöhe von Altholz regelmäßig mit rund 8 Mio. t/a beziffert und zitiert. Auch die 

Sortimentszusammensetzung der 8 Mio. t/a ist in Veröffentlichungen recht häufig iden-

tisch, so dass hier die Darstellung des Ursprungs genügen soll (s. Tab.2). 

 

Tab. 2: Altholzaufkommen und -sortimente [nach MARUTZKY (1996)] 

Altholzsortiment 
Geschätzter  

Mengenanfall [Mio. t/a] 
Anteil (gerundet)  
an Gesamtmenge 

Holzpackmittel 1,0 10 % 

Holz aus dem Baubereich 3,2 40 % 

Holz aus der Außenanwendung 0,7 10 % 

gebrauchte Möbel, möbelartige Holzteile 2,8 35 % 

sonstige Holzteile 0,3 5 % 

Summe 8,0 100 % 

 
Hervorzuheben ist, dass nach derzeitigem Stand der Kenntnis zumindest die jährlich an-

fallende Altholzmenge in Tab.2 recht gut geschätzt ist. Auf Primärdaten gestützte Auf-

kommenserhebungen der Interessenverbände der Entsorgungswirtschaft weisen zwar 

nur ein Potenzial nach, dass "vielleicht bei etwa 5 Mio. t/a liegt" (ENTSORGA 2000), je-

doch schließen MANTAU ET AL. (2002) aus ihrer Auswertung der bislang umfangreichsten 

Primärdatenerhebung, "dass die häufig genannte Zahl von 8 Mio. t Altholz durchaus ein 

Volumen ist, das in den nächsten Jahren erfasst werden kann. In den vergangenen Jah-

ren war der Markt (aber) weit davon entfernt, diese Mengen auch zu bewegen." (MAN-

TAU ET AL. 2002). 

Eine Fragebogen gestützte Erhebung in der Entsorgungswirtschaft leitet für 1998 mit 

7,4 bis 8,5 Mio. t/a (LANG 2000) ein Altholzaufkommen in der bekannten Größenord-

nung her, stellt dies aber in Beziehung zum Klassifizierungssystem der Entsorger, den 

herkunftsbezogenen Abfallschlüsselnummern (s. Tab.3). Neu daran ist auch, dass im 

Altholzaufkommen Abfälle aus der Holzverarbeitung identifiziert werden, die z.T. auch 

als Industrierestholz einzustufen wären, wenn sie nicht in die Entsorgung gingen. 

 

Aus holzwirtschaftlicher Sicht sind die rund 8 Mio. t/a Altholz (unbekannter Holzfeuchte) 

gemessen am Rundholzeinschlag von überschlägig gut 20 Mio. tatro/a in jedem Fall eine 

erhebliche potenzielle Sekundär-Rohstoffquelle. 
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Tab. 3: Durch Entsorgungsunternehmen erfasste Altholzmengen (abgeleitet), 
differenziert nach Abfallschlüsselnummern der AVV1 [nach LANG (2000)] 

Sort iment Spannweite 

AVV-Nr. Herkunft [Mio. t/a] 

03 01 05 Abfä lle aus der Holzverarbeitung 1,3  –  1,5 

15 01 03 Verpackungen aus Holz 1,0  –  1,2 

17 02 01 Bau- und Abbruchholz 2,4  –  2,8 

20 01 38 
20 03 07 

Sperrmü ll,  Siedlungsabfal l 
ä hnlicher Gewerbeabfall  

2,3  –  2,6 

15 01 10* 
17 02 04* 

Verpackungen und Abbruchholz 
mit schä dlichen Verunreinigungen 

0,4 

1 A V V = A bf a l l v e r z e i c h n i s v e ro r d n u ng  ( f rü he r  EA K V ) ;  * g e fä h r l i c h e r  A b fa l l  ( be s o nd e r s  ü be r wac h u ngs b edü r f t i g )  

 
 

  3 Klassifizierung => Altholzkategorien 

Das Beispiel des Industrierestholzes, das sich hinter der Abfallschlüsselnummer 03 01 05 

(vergl. Tab.3) verbergen kann, führt geradewegs in die klare Definition, die die Altholz-

verordnung für den Begriff Altholz trifft: Altholz ist Industrierestholz und Gebrauchtholz, 

soweit es als Abfall  im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes anfällt (vergl. §2 Nr.1-3 

AltholzV). 

Betrachtet man die Abfallschlüssel-Bezeichnungen genauer, ist leicht zu erkennen, dass 

die Klassifizierung der Abfälle im Wesentlichen nach der Herkunft vorgenommen wird. 

Ausnahmen davon bilden nur die gefährlichen oder als gefährlich bestimmten *-Abfälle, 

deren Zuordnung neben der Herkunft auch bestimmte Eigenschaften heranzieht. 

Eine generell eigenschafts bezogene Zuordnung wendet die Altholzverordnung mit Blick 

auf die Verwertung für das gesamte Altholz an und untergliedert es in vier Hauptkate-

gorien (A I bis A IV) zuzüglich einer Sonderkategorie (PCB-Altholz) (s. Tab.4). Dabei er-

folgt die Festlegung der charakterisierenden Eigenschaften in Übereinstimmung mit an-

deren Rechtsbereichen, vor allem mit dem Immissionsschutzrecht, dem Chemikalien-

recht und Europäischem Gemeinschaftsrecht. 

Im Wesentlichen entscheidet bei dieser Kategorienbildung der Gehalt an holzfremden 

Stoffen, die durch Verleimung, Beschichtung oder sonstige Behandlung eingetragen 

wurden, wobei vor allem halogenorganische Verbindungen und Holzschutzmittel die 

Abgrenzung der Altholzkategorien begründen.
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Tab. 4: Altholzkategorien der Altholzverordnung (vergl. § 2 Nr.4 AltholzV) und entsprechen-
des Aufkommen (geschätzt) 

Geschä tzte MeGeschä tzte MeGeschä tzte MeGeschä tzte Mennnngegegege    AltholzAltholzAltholzAltholz----
kategkategkategkategoooorierierierie    

Eigenschafts-Charakterisierung 
[Mio.t/a][Mio.t/a][Mio.t/a][Mio.t/a]    [%][%][%][%]    

A I 
naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei 
seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen ver-
unreinigt wurde 

2,0  25 

A II 
verleimtes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz 
ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holz-
schutzmittel 

2,4  30 

A III 
Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne 
Holzschutzmittel 

0,4  5 

A IV 
mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, sowie sonstiges Altholz, das auf 
Grund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, AII oder 
A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz 

3,2  40 

PCB-
 Altholz 

Altholz mit einem PCB-Gehalt von mehr als 50ppm, das nach der PCB/PCT- 
Abfallverordnung zu entsorgen, d.h. zu beseitigen ist 

vernachlä ssigbar 

 
Die praktische Zuordnung zu den Altholzkategorien erfolgt zunächst am Beginn der Alt-

holzentsorgung mit einer ersten Sortierung. Die vorzugsweise getrennt zu haltenden 

Altholzsortimente werden entweder von Entsorgungsfachleuten eingesammelt, mit ei-

ner Abfallschlüsselnummer nach der AVV versehen und mit Hilfe einer Tabelle für gän-

gige Altholzsortimente regelhaft den vier (fünf) Kategorien zugeordnet (vergl. Anhang III 

AltholzV). Alternativ hat ein Altholzerzeuger oder -besitzer das Altholz auf einem vorge-

gebenen Anlieferungsschein zu deklarieren, wenn es einer Entsorgungseinrichtung an-

geliefert wird (vergl. Anhang VI AltholzV). PCB-Altholz ist ohne Ausnahme getrennt zu 

halten und der thermischen Beseitigung zuzuführen. Es darf nicht verwertet werden. 

Nächster Schritt ist, dass speziell geschulte (Entsorgungs-)Fachkräfte die Zuordnung zu 

den Altholzkategorien per Sichtkontrolle überprüfen oder, etwa im Fall angelieferter 

Altholzgemische, diese Zuordnung mittels visueller Sortierung vornehmen. Hierbei ist 

Altholz im Zweifelsfall sicherheitshalber in eine höhere Altholzkategorie einzustufen so-

wie insbesondere auf dunkel gefärbtes Altholz zu achten, das auf eine Teerölbehand-

lung hinweisen könnte und dann der Kategorie A IV zuzuordnen ist. Eine Sortierung und 

Getrennthaltung nach Altholzkategorien ist aber nur erforderlich, sofern der Verwer-

tungsweg nicht für alle Altholzkategorien zugelassen ist. Für eine energetische Verwer-

tung in einer Feuerungsanlage, deren immissionsschutzrechtliche Genehmigung einer 

Müllverbrennungsanlage entspricht (17. BImSchV), wäre beispielsweise keinerlei Sortie-

rung oder Kontrolle erforderlich, sofern PCB-Altholz mit Sicherheit nicht enthalten ist. 
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Von der vorgeschriebenen Zuordnung nach der Regelvermutung des Anhangs III der 

AltholzV kann in begründeten Fällen abgewichen werden. Hierunter fallen beispielswei-

se neuere Holzschutzmittel, die damit behandeltes Holz nicht mehr zu gefährlichem Ab-

fall im Sinne der AVV machen. Gefährliche Holzabfälle gemäß AVV sind ansonsten 

durchweg der Kategorie A IV zuzuordnen und überdies besonders überwachungsbe-

dürftiger Abfall, was vor allem Auflagen für den Transport und die Nachweisführung zur 

Folge hat. 

 

  4 Grundlagen der Verwertung 

An die Verwertung von Altholz sind als Abfallverwertung zunächst wirtschaftliche Maß-

stäbe zu stellen. Nicht nur Entsorgungsbetriebe sind, sondern auch der Gesetzgeber ist 

an der Förderung der stofflichen Kreislaufwirtschaft interessiert. Der Entsorgungsbetrieb 

zielt auf Gewinnerwirtschaftung. Allerdings tendiert der Gesetzgeber im Kreislaufwirt-

schaftsgesetz eher zur Schonung natürlicher Ressourcen durch Nutzung von Sekundär-

rohstoffen, um so zur Zukunftssicherung rohstofflichen Wirtschaftens beizutragen. Die 

wirtschaftliche Betrachtungsweise wird dabei zunächst nur zur Abgrenzung zwischen 

Verwertung und Beseitigung funktionalisiert. Einzubeziehen sind auch die Wirtschafts-

zweige, die Sekundärrohstoffe vor allem deswegen einsetzen, weil sie preisgünstiger 

sind als Primärrohstoffe. Sie beweisen damit vor allem, dass die entsprechende Abfall-

verwertung wirtschaftlich interessant und technisch möglich ist sowie ein Markt für den 

Sekundärrohstoff oder die gewonnene Energie besteht. 

Die Grundidee, eine Kreislaufwirtschaft befördern zu wollen, beinhaltet aber auch einen 

starken ökologischen Aspekt. Zwar hat die Verwertung Vorrang vor der Beseitigung, 

aber sie muss in jedem Fall umweltverträglicher als die Beseitigung und möglichst hoch-

wertig sein. Sie darf keinesfalls zu einer Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf 

führen. Auch jede andere Beeinträchtigung, Schädigung oder schädliche Beeinflussung 

der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sind zu verhindern, damit die Verwer-

tung schadlos erfolgt. 

Für die Zulässigkeit bzw. Anerkennung einer Verwertungsmaßnahme und ihren Vorrang 

vor der Abfallbeseitigung spielen daher nicht allein wirtschaftliche Kriterien, sondern 

wiederum potenzielle Schadstoffe eine grundsätzliche Rolle; hinzu kommen die Emissio-

nen des gewählten Entsorgungswegs, seine Energiebilanz und die Bedeutung für die 

Schonung von Primärrohstoffen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem sich die Altholz-

verordnung unterordnet, geht letztendlich sogar soweit, dass die Verwertung wirtschaft-

lich zumutbar ist, solange sie nicht unverhältnismäßig mehr kostet als die Beseitigung. 

Unklar bleibt jedoch, in welchem Umfang die wirtschaftliche Zumutbarkeit gilt und für 

welche Beteiligten – den Abfallerzeuger, den Entsorger oder den Verwerter. 

Gleichwohl legt die AltholzV fest, dass sämtliches Altholz – mit Ausnahme von PCB-

Altholz – zu verwerten ist, womit eine Altholzbeseitigung, insbesondere durch die im 
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Grunde längst verbotene Deponierung, ab dem 1. März 2003 endgültig unzulässig ist. 

Bei einer Verbringung von Altholz zur Verwertung ins (Europäische) Ausland können die 

Anforderungen an die Verwertung, wie sie sich aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und 

der AltholzV ergeben, nicht geltend gemacht werden. In diesem Fall gelten die Anforde-

rungen des Bestimmungslandes, von denen es in Europa erst wenige gibt, die vergleich-

bare Anforderungen und Regelungssysteme stellen. Der grenzüberschreitende Transport 

von Altholz der Kategorien AII bis AIV wird behördlicherseits lediglich überwacht. 

 

  5 Stoffliche Verwertung 

Die unmittelbar nach der Altholzverordnung zulässigen Verfahren stofflicher Verwertung 

sind die Herstellung von Sekundärhackschnitzeln und -spänen für die Holzwerkstoffher-

stellung, die Gewinnung von Synthesegas und die Herstellung von Aktiv- bzw. Industrie-

holzkohle. Da die beiden letzt genannten Verfahren auf thermischer Konversion basie-

ren und folglich organische Schadstoffe zersetzen sowie anorganische Schadstoffe (frü-

her oder später) in die Prozessrückstände einbinden, kann hier Altholz aller vier Katego-

rien eingesetzt werden. Mengenmäßig sind diese Verfahren allerdings nicht so bedeu-

tend wie die Erzeugung von Sekundärrohstoffen für die Holzwerkstoffindustrie. 

Für dieses Verwertungsverfahren darf A IV-Altholz überhaupt nicht eingesetzt werden 

und A III-Altholz nur, wenn halogenorganische Beschichtungen vorher oder während 

des Zerkleinerungsprozesses entfernt werden. 

Nach der Zerkleinerung und Abtrennung der Feinstfraktion sind die Altholzhackschnitzel 

turnusmäßig noch auf einschlägige Schadstoffelemente und -verbindungen chemisch zu 

analysieren, um die Zuordnung auf Richtigkeit zu überprüfen und damit letztendlich die 

mögliche Schadstoffanreicherung im Stoffkreislauf auszuschließen. Tab. 5 zeigt die ent-

sprechenden Elemente und Verbindungen sowie die einzuhaltenden Grenzwerte. 

 

Tab. 5: Grenzwerte für Altholzhackschnitzel und -späne zur Holzwerkstoffherstellung der 
AltholzV [alle Werte in mg/kg bzw. ppm] 

 Element / Verbindung 4 As Pb Cd Cr Cu Hg Cl F PCP PCB 

Einzuhaltende Grenzwerte 
Anhang II, AltholzV 

2 30 2 30 20 0,4 600 100 3 5 

 
Die entsprechende chemische Analyse erfolgt an Chargen von bis zu 500t. Dazu werden 

aus dem Materialstrom einer Altholzzerkleinerungsanlage mindestens alle 10 t Stichpro-

ben genommen und je Charge zu einer Mischprobe vereint. Von dieser Mischprobe wird 

eine kleine, repräsentative Menge überwiegend mit starken mineralischen Säuren aufge-

schlossen und der Fremdstoffgehalt anschließend spektrometrisch quantifiziert; Metho-

den, die eigentlich nicht originär für die Matrix Holz standardisiert sind. 
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Einzelwerte dürfen den entsprechenden Grenzwert bis zu 25% überschreiten, allerdings 

muss für jedes Element/jede Verbindung der Durchschnitt aus den letzten vier Analysen 

von Altholz aus dem selben Aufbereitungsbetrieb den Grenzwert einhalten. 

Entsprechend der vorwiegend wirtschaftlichen Interessen war die Diskussion um die 

Grenzwertlegung ein zentrales Element in der Entwicklung der AltholzV, wobei vielfach 

mit vermeintlichen Hintergrundbelastungen von Frischholz zu argumentieren versucht 

wurde (vergl. Tab.1). Insbesondere Chlor, Kupfer und Pentachlorphenol blieben bis zum 

Schluss umstritten und setzen mit der aktuellen Festlegung einen Akzent, der eher den 

ökologischen Verwertungskriterien zuzurechnen ist. 

Andere stoffliche Verwertungsverfahren, die nicht explizit in die AltholzV aufgenommen 

wurden, wie beispielsweise Einsatz als Strukturmaterial in der Kompostierung oder als 

Wegebaumaterial auf Abfalldeponien, sind nur zulässig, sofern sie unmittelbar dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz genügen. Eine behördliche Zuhilfenahme von Teilen der 

AltholzV ist bei der Prüfung auf Zulässigkeit aber nicht auszuschließen. 

 

  6 Energetische Verwertung 

Maßgebenden Einfluss auf die Zulässigkeit der energetischen Verwertung von Altholz 

durch Einsatz als Brennstoff hat das Bundesimmissionsschutzrecht. Das vordringliche Ziel 

der Begrenzung von Luftverunreinigungen wird mittels kombinierter Anforderungen an 

die Anlagentechnik und den Brennstoff zu erreichen versucht. Einmal mehr besitzen 

holzfremde und potenzielle Schadstoffe eine besondere Relevanz. Grundsätzlich gelten 

folgende Leitsätze: 

 •  je kleiner die Feuerungswärmeleistung (FWL) einer Verbrennungsanlage ist und je 

weniger Möglichkeiten die Anlagentechnik bietet, Rauchgase zu reinigen,  

desto höher sind die Schadstoff-Anforderungen an den Brennstoff Altholz 

 •  je höher die Schadstoffbelastung des Brennstoffs Altholz ist und je höher die FWL 

ausfällt, desto umfassender sind die Anforderungen an die anlagentechnische  

Begrenzung gas- und staubförmiger Emissionen 

Die konkrete Einzelregelung erfolgt für Anlagen über 1 MW FWL durch das Anlagenge-

nehmigungsverfahren. Hier wird im Fall von Altholz entschieden, welche der vier Alt-

holzkategorien in der jeweiligen Anlage für die energetische Verwertung zulässig sind. 

Anlagen bis zu 1 MW FWL bedürfen keiner besonderen Genehmigung, weshalb in ih-

nen auch nur AI-Altholz verfeuert werden darf. In holzverarbeitenden Betrieben darf in 

vergleichbaren Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von 50 kW bis 1 MW ausnahms-

weise auch die Kategorie AII eingesetzt werden. Insbesondere wenn der Brennstoffein-

satz bei der energetischen Verwertung auf wenig kontaminierte Altholzkategorien be-

grenzt ist, sind – analog zur Kontrolle bei der Verwertung zu Hackschnitzeln für die 

Holzwerkstoffherstellung – chargenweise Stichproben zu entnehmen und durch Sicht-

kontrolle auf richtige Zuordnung zu überprüfen. 
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Einen deutlichen Wachstums-Impuls hat der Wirtschaftszweig der energetischen Alt-

holzverwertung durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG, 2000) und die Biomasse-

verordnung (BIOMASSEV, 2001) erfahren. Im Zusammenspiel regeln EEG und BiomasseV 

u.a. für (Alt-)Holz, dass daraus erzeugter Strom aus Anlagen bis 20 MW elektrischer 

Leistung vorrangig und zu garantierten Mindestvergütungen von den Stromnetzbetrei-

bern abgenommen werden muss. 

Der gesetzlich vorgeschriebene erste Erfahrungsbericht zum EEG hat gezeigt, dass ein 

wirtschaftlicher Betrieb derartiger Feuerungsanlagen oft nur dann möglich ist, wenn sie 

bei großer FWL mit Altholz betrieben werden (BUNDESREGIERUNG 2002). Durch den Ver-

kauf der zusätzlich zur Verfügung stehenden (Ab-)Wärme lassen sich weitere Erlöse er-

zielen und die Wirtschaftlichkeit steigern. Nicht immer steht aber ein Wärmeabnehmer 

zur Verfügung. 

Neben wenigen bestehenden Holz(heiz)kraftwerken befindet sich aufgrund des EEG und 

der BiomasseV eine Vielzahl von Kraftwerken auf Altholzbasis im Neubau oder in Pla-

nung. Diese Kraftwerke liegen überwiegend im oberen förderungsfähigen Leistungs-

bereich, sind häufig wie Müllverbrennungsanlagen nach der 17. BImSchV (Bundes-

Immissionsschutzverordnung) zugelassen und können daher (annähernd) alle Altholzka-

tegorien und Mischungen daraus als Brennstoff einsetzen. 

Bei der energetischen Verwertung ist auch zu berücksichtigen, dass die Verwertungs-

rückstände, namentlich die Verbrennungsaschen, möglichst ohne Nachbehandlung ent-

sorgt werden können. Je nach Fremdstoffgehalt kann verhältnismäßig viel Asche anfal-

len, die auch durch starke Aufkonzentration bestimmter Schadstoffe problematisch sein 

und dann nur durch Ablagerung in speziellen Deponien entsorgt werden kann. 

 

  7 Vorrang und Hochwertigkeit 

Durch die boomende energetische Altholzverwertung bzw. das steigende Interesse um 

das aufkommende Altholz flammt die schwelende Diskussion um die Hoch- und Höher-

wertigkeit von stofflicher und energetischer Verwertung wieder auf. Nicht wenige sehen 

die stoffliche Verwertung von (naturbelassenem) Altholz insbesondere zu Holzwerkstof-

fen als höherwertig an, woraus ein Vorrang vor der energetischen Verwertung abgelei-

tet wird. Je nach Perspektive lässt sich diese Sichtweise auch in die AltholzV hinein inter-

pretieren (vergl. §4 AltholzV), wenngleich die vergleichsweise aufwendigen Kontrollme-

chanismen bei der stofflichen Verwertung eher entgegengesetzt aufgefasst werden. Die 

AltholzV konstatiert dem ungeachtet für die in ihr genannten Verfahren stofflicher Ver-

wertung und für die energetische Verwertung gleichermaßen die Hochwertigkeit. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz erfordert für den Vorrang einer Verwertungsart seine 

bessere Umweltverträglichkeit gegenüber den Verwertungsalternativen. Für den nach-

wachsenden Rohstoff und CO2-neutralen Energieträger Holz wird diesbezüglich vielfach 

das Potenzial zur Kohlenstoffsenke herangezogen, was allerdings wenig zielführend 
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scheint. Denn der Vorteil einer fortgesetzten Kohlenstoffspeicherung im Fall der stoffli-

chen Verwertung sollte nicht gegen den Vorteil der energetischen Verwertung aufge-

wogen werden, als CO2-neutraler Brennstoff in erster Linie fossile Energieträger wie 

Kohle oder Erdgas zu substituieren, deren Verfügbarkeit verlängert und deren Kohlen-

stoffgehalt weiter gespeichert wird. 

Den vielgestaltigen hochwertigen Holznutzungen vom Energieträger über Papierrohstoff 

und Baustoffe bis zum beliebten Werkstoff ist aufgrund von Umweltkriterien kein gene-

reller Vorrang untereinander einzuräumen; das gilt in gewisser Weise auch für die Ver-

wertungswege von Altholz. 

 

  8 Perspektiven 

Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern neben der nahezu vollständigen 

Altholzverwertung auch möglichst die Sortierung gemischter Abfälle, so dass bislang 

nicht verwertetes Altholz theoretisch für die Verwertung mobilisiert werden wird. 

Das verwertbare Altholzaufkommen wird daher voraussichtlich den angeführten Wert 

von etwa 8 Mio. t/a erreichen und damit einem Pro-Kopf-Aufkommen von 80 bis 

120 kg/a je nach Region bzw. bundesdurchschnittlich etwa 100 kg/a entsprechen. Hinzu 

kommen auf der Aufkommensseite deutliche Tendenzen zu Mengenbündelungen, die 

zu Altholzaufbereitungszentren oder Altholzkontoren mit Kapazitäten in der Größen-

ordnung von 100.000 t/a und mehr liegen. 

Nicht selten sind diese Altholzaufbereitungszentren in der Nähe der einschlägigen Ver-

wertungsindustrien zu finden oder geplant. Die Tendenz, mit diesen Verwertern langfris-

tige vertragliche oder gar gesellschaftsrechtliche Kooperationen und Integrationen ein-

zugehen ist gleichermaßen festzustellen. 

Auch wenn große Teile des Altholzmarktes schließlich fest an die mengenmäßig bedeu-

tendsten und in bestimmtem Umfang davon abhängigen Verwertungswege, Energie-

wirtschaft und Holzwerkstoffindustrie, verteilt sind, werden zumindest wichtige Ziele 

erreicht; die Kreislaufwirtschaft zu fördern sowie die schadlose, ordnungsgemäße und 

nahezu vollständige Verwertung von Holzabfällen respektive Altholz sicherzustellen. 

Dazu trägt die Altholzverordnung insgesamt mit ihrer Systematik, die ganz wesentlich 

auf Altholz-Eigenschaften und Verwertungsverfahren abstellt, sehr viel bei und ist trotz 

mancher (berechtigter) Kritik im Detail als moderne Rechtsverordnung zu bezeichnen. 
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